
IT-Sicherheit

Ziviltechnikergesetz 1993, §4 Abs. 3,: Ziviltechniker sind mit öffentlichem Glauben versehene Personen gemäß §292 Zivilprozeßordnung, RGBl. Nr. 113/1895, in der jeweils geltenden Fassung. Die von 
ihnen im Rahmen ihrer Befugnis ausgestellten öffentlichen Urkunden werden von den Verwaltungsbehörden in derselben Weise angesehen, als wenn diese Urkunden von Behörden ausgefertigt wären.
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1Bestätigt durch eine öffentliche Urkunde gemäß Ziviltechnikergesetz , 
siehe dazu Teil 4: Technischer Befund mit chronologischer Nummer 34.

Die von INNOMED zum Schutz der Daten getroffenen technischen, baulichen, personellen und organisa-
torischen Maßnahmen entsprechen in Bezug auf die IT-Sicherheit in offenen bzw. geschlossenen Computer- 
und Kommunikationsnetzwerken, dem Internet bzw. Intranet, in ihrer geprüften Konfiguration gemäß 
Datenschutzgesetz 2000, § 14 dem aktuellen Stand der Technik.
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